
202 B. Gesetzliche Bestimmungen

Bestechung

§ 247

Wer in Ausübung staatlicher oder wirtschaftsleitender oder unter Miß
brauch ihm ausdrücklich übertragener Befugnisse für die pflichtwidrige 
Bevorzugung eines anderen oder für eine sonstige Verletzung seiner 
Dienstpflichten Geschenke oder andere Vorteile fordert, sich versprechen 
läßt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel be
straft.

§ 248

Wer Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, 
um einen anderen zu einer Handlung nach § 247 zu bestimmen, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, 
Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

5. Abschnitt

Sonstige Straftaten 
gegen die allgemeine, staatliche und öffentliche Ordnung

§ 249

Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten

(1) Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die 
öffentliche Ordnung dadurch gefährdet, daß er sich aus Arbeitsscheu einer 
geregelten Arbeit hartnäckig entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, oder 
wer der Prostitution nachgeht oder wer sich auf andere unlautere Weise 
Mittel zum Unterhalt verschafft, wird mit Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Haftstrafe, Arbeitserziehung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren bestraft. Zusätzlich kann auf Aufenthaltsbeschränkung und auf 
staatliche Kontroll- und Erziehungsaufsicht erkannt werden.

(2) In leichten Fällen kann von Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit abgesehen und auf staatliche Kontroll- und Erziehungs
aufsicht erkannt werden.

(3) Ist der Täter nach Absatz 1 oder wegen eines Verbrechens gegen die 
Persönlichkeit, Jugend und Familie, das sozialistische, persönliche oder 
private Eigentum, die allgemeine Sicherheit oder die staatliche Ordnung 
bereits bestraft, kann auf Arbeitserziehung oder Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren erkannt werden.


